
Mehr als nur die Umsetzung des 
Lieferkettengesetzes
Digitalisieren Sie mit uns Ihre Nachhaltigkeitsstrategie



Mit dem neuen Lieferkettensorgfalts- 
pflichtengesetz sollen Menschenrechte 
und Umwelt geschützt werden.

Unternehmen sollen ihren Sorgfaltspflichten in Hinblick 
auf Risikomanagement zur Verhinderung, Vermeidung und  
Minimierung von Menschenrechtsverletzungen und Um-
weltschädigungen nachkommen.
Das Bafa (Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle) 
kontrolliert dies durch einen jährlich geforderten Bericht. 

Wichtig ist das integrierte Beschwerdeverfahren, das es 
jeder Person in der Lieferkette ermöglicht, eine anonyme Be-
schwerde einzureichen. 



Das Lieferkettengesetz greift ab 2023 für  
Unternehmen ab 3.000 Mitarbeitende und 
ab 2024 ab 1.000 Mitarbeitende. Für diese  
Unternehmen gilt also zunächst die Berichts-
pflicht gegenüber dem Bundesamt für Wirt-
schaft und Ausfuhrkontrolle (Bafa). Doch auch 
kleinere Unternehmen, die in Geschäftsbezie-
hungen zu den berichtspflichtigen Unterneh-
men stehen, werden auf lange Sicht nicht da-
rum herumkommen, ebenfalls ihre Lieferketten 
und ihre Risiken zu kennen. So wird sich die 
Verantwortung schlussendlich auf die gesamte 
Wirtschaft verteilen.

Gemeinsam mit Ihnen können wir mehr als  
nur die regulatorischen Anforderungen ab-
bilden. Gemeinsam können wir einen ech-
ten Mehrwert für Ihr Unternehmen schaffen.

Lieferketten-
sorgfaltspflichten-
gesetz 
kurz: LkSG

2023: ab 3.000 MA 
2024: ab 1.000 MA
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EUROPA

	Ziel: Lenkungswirkung und Berichterstattung

	Review der CSR-Richtlinie (CSRD) und Entwicklung
von EU Sustainabiltiy Reporting Standards durch
EFRAG (Zusammenarbeit mit GRI und anderen)

	Berichtspflichten aus Art. 8 Taxonomie-Verordnung

	Sustainable Finance Disclosure Directive

	Corporate SustainabilityDue Diligence Directive

DEUTSCHLAND

	Umsetzung in nationales Recht und nationale Akzente

	Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz zur Achtung
der Menschenrechte

Quelle: PWC 

Überblick über regulatorische 
Anforderungen und Standards



Quelle: PWC

Überblick über regulatorische 
Anforderungen und Standards



Wir unterstützen Sie dabei, nicht nur das Gesetz  
abzubilden und so den regulatorischen und be-
hördlichen Anforderungen gerecht zu werden,  
sondern einen Mehrwert zu schaffen, um so 
wirklich etwas zu verändern.



Unsere LkSG 
Plattform



Warum wir Ihr  
richtiger Partner sind

	Hohe fachliche und langjährige
Expertise im Background durch breites
Fachwissen verschiedener Teams

	Erfahrungen aus unterschiedlichen
Branchen und Projektgrößen (mehr
dazu auf rds.de/category/referenz)

	Als Familienunternehmen leben wir eine
Hands-on Mentalität – hier geht alles
Hand in Hand

	Wir leben eine Kultur, die auf Offenheit,
Ehrlichkeit und Authentizität basiert

	Wir agieren schnell und flexibel bei
einer gleichzeitigen strukturierten
Herangehensweise

	Statt zusätzlicher Belastungen durch
das Projekt im Tagesgeschäft, sorgen
wir für gemeinsame Erfolgsmomente

	Wir organisieren, koordinieren und
setzen um – Sie feiern die Erreichung
der Meilensteine mit Ihrem Team



Unsere Leistungen & Partner 

Unsere Leistungen 

• Beratung

• Individualisierung unserer Plattform
nach Ihren Bedürfnissen

• Anbindung vorhandener Systeme

• Anpassung an Ihre Corporate Identity

• UX/UI Design

• Alternativ: Umsetzung auf Basis von
Microsoft Dynamics 365

• Wartung, Betreuung & Service

Unsere Partner

	RS Group

	Union Mittelstand



Sie haben Fragen?

Diese beantworten wir 
gerne persönlich.

RDS CONSULTING GmbH 
Mörsenbroicher Weg 200 
40470 Düsseldorf 

+49 211 968 56-179
kontakt@rds.de

  www.rds.de


